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Ihre GZ/Vom 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Leistung des 
österreichischen Beitrages zur 5. allgemeinen 
Wiederauffüllung der Mittel des Afrikanischen 
Entwicklungsfonds (ADF V) 

In der Anlage werden 22 Ausfertigungen der Stellungnahme des 

Verfassungsdienstes zu dem im Gegenstand genannten 

Gesetzesentwurf übermittelt. 

16. September 1988 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
i.v. JABLONER 
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An das 
Bundesministerium für 
Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 Wie n 

Sachbearbeiter KlappelDw Ihre GZlvom 

Bernegger 2426 00 0735/9-V/1/88 
vom 12. Juli 1988 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Leistung des 
österreichischen Beitrages zur 5. allgemeinen 
Wiederauffüllung der Mittel des Afrikanischen 
Entwicklungsfonds (ADF V) 

Gegen den mit der oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf 

besteht aus der Sicht des ho. Wirkungsbereiches kein Einwand. 

U.e. ergehen 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme an das 

Präsidium des Nationalrates. 

16. September 1988 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
i.V. JABLONER 
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